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Zitat von Karl-Dieter

Die ist unbegrenzt gültig, das EFV "gilt" nur drei Jahre bzw. darf maximal drei Jahre alt
sein, um bei einer dienstlichen Beurteilung verwendet zu werden.

Danke für die Richtigstellung, das hatte mich kurz irritiert (zumal als SLQ andere
Fortbildungsformate anerkannt werden, z.B.)
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